
 

MITWIRKUNGSVERFAHREN ZUM RÄUM-
LICHEN ENTWICKLUNGSKONEZPT (REK) 
 

Einladung zur Mitwirkung und zur Orientierungsversammlung 
 

 

Die heute gültige Bau- und Zonenordnung für das Siedlungsgebiet von Root stammt aus 

dem Jahr 2002. Im Hinblick auf die bald 15-jährige Ortsplanung und den veränderten über-

geordneten Gesetzen und Planungen ist eine grundlegende Überarbeitung angezeigt. Als 

Grundlage dafür wurde ein räumliches Entwicklungskonzept (REK) erstellt. Darin werden 

die Rahmenbedingungen sowie die räumlichen und thematischen Entwicklungsschwerpunk-

te definiert. 

 

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Root sowie die auswärtigen Grundeigentümer sind 

eingeladen, sich im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zum räumlichen Entwicklungskon-

zept (REK) zu äussern. 

 

Eine umfassende Broschüre zum REK wird in alle Haushaltungen verschickt. Die kompletten 

Mitwirkungsdokumente können nachfolgend heruntergeladen oder am Schalter der Ge-

meindekanzlei eingesehen werden. 

 

Die Auflagefrist dauert vom 19. Januar bis 6. März 2015 

 

Alle interessierten Personen und Organisationen sind eingeladen, Anregungen zu unterbrei-

ten und Stellungnahmen zum räumlichen Entwicklungskonzept abzugeben. Diese sind bis 

am Freitag, 6. März 2015 schriftlich an den Gemeinderat zu richten. 

 

Während der Auflagefrist finden die folgenden Informationsveranstaltungen statt: 

 

Öffentliche Orientierungsversammlung 

Dienstag, 24. Februar 2015, 19.30 Uhr im Mehrzwecksaal Arena 

 

Sprechstunde mit Gemeindevertretern 

Freitag, 27. Februar 2015, 14.00 bis 16.00 Uhr 

Montag, 2. März 2015, 16.00 bis 18.00 Uhr, jeweils im Gemeindehaus. 

 

Gemeinderat Root 

Gemeinderat  Schulstrasse 14 

Postfach 241 

6037 Root 

T 041 455 56 00 

F 041 455 56 15 

info@gemeinde-root.ch 

www.gemeinde-root.ch 


